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Sie sind ein ausländisches Unternehmen, das in Deutschland investieren möchte?
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Wählen Sie einen Zielmarkt aus
	Karte öffnen







Kontinente
	Afrika
	Amerika
	Asien
	Australien
	Europa
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Wählen Sie eine Branche aus
	Übersicht Branchen
	Branchenchecks
	Branche kompakt
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	Agrarwirtschaft
	Nahrungsmittelindustrie
	Übersicht "Agrar- und Nahrungsmittelindustrie"
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	Bau
	Bergbau
	Übersicht "Bau und Bergbau"
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	Chemikalien
	Neue Materialien
	Übersicht "Chemie und neue Materialien"
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	Energie
	Umwelttechnik
	Übersicht "Energie und Umwelt"
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	Maschinen- und Anlagenbau
	Metallindustrie
	Übersicht "Maschinenbau und Metallindustrie"
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	Automobil
	Luft-, Schiffs-, und Schienenverkehr
	Transport und Logistik
	Übersicht "Mobilität"
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	Arzneimittel
	Digitale Gesundheitswirtschaft
	Medizinische Biotechnologie
	Medizintechnik
	Übersicht "Gesundheitswirtschaft"
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	Elektronik und Elektrotechnik
	IKT & Software
	Digitalisierung
	Übersicht "Digitalwirtschaft"
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	Dienstleistungen
	Konsumgüter
	Übersicht "Dienstleistungen und Konsumgüter"
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Die weltweit wichtigsten Themen für deutsche Unternehmen
	Alle Themen-Specials







	Wiederaufbau Wirtschaft Ukraine
	Dekarbonisierung der Wirtschaft
	Diversifizierung der Außenwirtschaft
	Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz
	Globale Konnektivität
	Beyond Brexit
	Global Gateway
	Start-Ups
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Erfahren Sie, wie wir Ihnen helfen, neue Märkte zu erschließen.
	Übersicht







	Unser Onlineangebot
	Broschüren
	Expertensuche
	My GTAI
	Newsletter
	Events und Webinare
	Podcast WELTMARKT
	Unsere Partner
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Durchsuchen Sie unser Angebot mit der Expertensuche



















 




















	
 
 
	
Singapur

	
Singapur: Gewährleistungsrecht









Recht kompakt | Singapur | Gewährleistung



Singapur: Gewährleistungsrecht




Das Kaufrecht Singapurs bestimmt sich maßgeblich nach den Vorgaben des Sale of Goods Act sowie dem Common Law.
 

28.03.2024 
 Von Julia Merle,
Delia Leitner,
Robert Herzner,
Frauke Schmitz-Bauerdick

 


Dieser Inhalt gehört zu
	
Ausländisches Wirtschaftsrecht 




Der Sale of Goods Act entspricht im Wesentlichen dem britischen Sale of Goods Act 1979. Bei Auslegung und Anwendung des Sale of Goods Act findet häufig englische Rechtsprechung Berücksichtigung.
Der Käufer einer Ware kann Gewährleistungsansprüche geltend machen, wenn die Ware nicht frei von Rechten Dritter ist oder eine nicht zufriedenstellende Qualität (satisfactory quality) aufweist:
	Bei einem "breach of warranty" (unwesentliche Vertragsverletzung) kann der Käufer den Preis mindern. Zudem stehen ihm Schadensersatzansprüche zu, die Mangel- und Mangelfolgeschäden erfassen. Bei einem "breach of condition" (wesentliche Vertragspflichtverletzung, ohne die die Erfüllung der übrigen Vertragspflichten substantiell nicht der versprochenen Leistung entspricht) kann der Käufer die Ware zurückweisen.
	Bei Nichtlieferung kann der Käufer regelmäßig Schadensersatz, jedoch nur in Ausnahmefällen Erfüllung (specific performance), verlangen.
	Der Verkäufer kann auf Kaufpreiszahlung und Schadensersatzleistung klagen, wenn der Käufer unberechtigterweise die Ware zurückweist.

Vertragliche Ansprüche verjähren innerhalb von sechs Jahren. Welches Verjährungsrecht in Bezug auf vertragliche Streitigkeiten mit Auslandsbezug Anwendung findet, bestimmt der Foreign Limitation Periods Act. Danach finden ausländische Verjährungsregelungen, unabhängig, ob sie als prozessuale oder sachrechtliche Einwendungen zu qualifizieren sind, dann vor den Gerichten Singapurs Anwendung, wenn das entsprechende Recht zur Anwendung berufen ist. 


Dieser Inhalt gehört zu 



Ausländisches Wirtschaftsrecht 
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	Recht
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Julia Merle


Rechtsexpertin


 +49 228 24 993 432
 

 Ihre Frage an uns
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Flagge Singapur





Singapur




Unsere Informationen zu Singapur







Gesetze in Singapur




Wir unterstützen Sie bei Ihrer Suche nach singapurischen Gesetzen und Rechtsnormen.



Mehr
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Newsletter Recht



Abonnieren Sie unseren Newsletter zu den neuesten Rechtsentwicklungen weltweit.


Zu den Rechtsnews







Verwandte Inhalte




Dies könnte Sie auch interessieren: 

 USA -
Recht kompakt USA
 USA -
USA: Gewährleistungsrecht
 Philippinen -
Gesetze auf den Philippinen
 Tansania -
Recht kompakt Tansania
 Singapur -
Recht kompakt Singapur
 

 Weitere verwandte Inhalte anzeigen
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Julia Merle


Rechtsexpertin


 +49 228 24 993 432
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Zur Sammelmappe hinzufügen







My GTAI Login 
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Anmeldung

Bitte melden Sie sich auf dieser Seite mit Ihren Zugangsdaten an. Sollten Sie noch kein Benutzerkonto haben, so gelangen Sie über den Button "Neuen Account erstellen" zur kostenlosen Registrierung.
 





E-Mail 


Passwort vergessen? 







Passwort














Neuen Account erstellen
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